
 

  
Die Justizministerin hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit Schreiben vom 8. September 2017 

beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Jacqueline Bernhardt, Fraktion DIE LINKE 
 
 
Ausbildung gehobener Dienst und Beförderung in den Justizvollzugsanstalten 
 
und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
1. Wie viele Bedienstete für den gehobenen Dienst in den Justizvollzugs-

anstalten wurden im Jahr 2016 in Mecklenburg-Vorpommern ausge-

bildet (bitte für jede Einrichtung separat angeben)? 

 

 

 

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Anwärterinnen und Anwärter zur Ausbildung für die 

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt eingestellt. 

 

 

 
2. Wie viele dieser insgesamt für den gehobenen Dienst Ausgebildeten 

sind derzeit noch in den Justizvollzugsanstalten Mecklenburg-

Vorpommerns tätig (bitte für die jeweilige Einrichtung separat 

angeben)? 

 

 

 

Auf die Antwort zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Barbara Borchardt, Fraktion 

DIE LINKE, (Landtagsdrucksache 6/4599 - „Ausbildung für den gehobenen Dienst und Beför-

derung in den Justizvollzugsanstalten“) wird Bezug genommen.  

 

Im September 2016 wurde eine Ausgebildete/ein Ausgebildeter in das Beamtenverhältnis auf 

Probe übernommen (Justizvollzugsanstalt Bützow). Der/die zweite Ausgebildete hat 

seinen/ihren Dienst aus unbekannten Gründen nicht angetreten. Der Vorbereitungsdienst der 

beiden Anwärterinnen beziehungsweise Anwärter aus 2014 dauert noch an. 
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3. Wie viele Beförderungen wurden im Jahre 2016 bei den Bediensteten 

in den Justizvollzugsanstalten vorgenommen (bitte nach Laufbahnen 

unterteilt und für die jeweiligen Justizvollzugsanstalten separat 

angeben)? 

 

 

 

Auf die Antwort zu Frage 7 der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Jacqueline Bernhardt, 

Fraktion DIE LINKE, (Drucksache 7/959 - „Belange der Bediensteten im Strafvollzug des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern“) wird verwiesen. 

 

 


